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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE  

Amt/Eigenbetrieb: 
61        Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung 
 
Beteiligt: 
 

Betreff:  
Verfahren nach der 4. BIMSchV (wesentliche Änderung der Stahlgießerei): 
Stilllegung der Nassgussformerei und Errichtung und Betrieb einer neuen Kaltharzformerei auf 
dem Grundstück In der Geweke 15 
Gemarkung Haspe, Flur 29, Flurstück 10 
AZ.:3/63/GA/0004/08 
 
Beratungsfolge:  
24.09.2008 Bezirksvertretung Haspe 
 

Beschlussfassung:  
Bezirksvertretung Haspe 

Beschlussvorschlag: 
Die Bezirksvertretung Haspe nimmt das im Betreff genannte Verfahren nach der  
4. BIMSchV (wesentl. Änderung der Stahlgießerei) : Stilllegung der Nassgussformerei 
und Errichtung und Betrieb einer neuen Kaltharzformerei auf dem Grundstück  
In der Geweke 15 zur Kenntnis. 
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Begründung: 
 
Der Verwaltung liegt folgendes Verfahren vor: 
 
Verfahren nach der 4. BIMSchV (wesentl. Änderung der Stahlgießerei): Stilllegung 
der Nassgussformerei und Errichtung und Betrieb einer neuen Kaltharzformerei auf 
dem Grundstück In der Geweke 15 
Gemarkung Haspe, Flur 29, Flurstück 10. 
 
Baugesuchskonferenz vom 28.8.08 
 
Zum Planungsrecht: 
 
Das Grundstück ist im Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche dargestellt. 
Es ist hinsichtlich seiner Bebaubarkeit nach § 34 BauGB i.S. GE zu beurteilen. 
 
In der Baugesuchskonferenz wurde dem Vorhaben planungsrechtlich zugestimmt. 
 
Das „Eisenwerk Geweke“ hat Bestandschutz. 
Bei dem o.g. Vorhaben handelt es sich um ein moderneres und umweltfreundlicheres 
Verfahren.  
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Verfügung / Unterschriften 
 
Veröffentlichung 

 Ja 

 Nein, gesperrt bis einschließlich   
 
 

Oberbürgermeister  
 
Gesehen: 
 
 

Stadtkämmerer  Stadtsyndikus  Beigeordnete/r 
  
Amt/Eigenbetrieb:    Gegenzeichen: 

 

 
 
 
 
 
 

61        Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung 

 

 
 
Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an: 
Amt/Eigenbetrieb:  Anzahl:  

    

    

    

    

    

    

    

    
 


